
#ST# Biindesbeschliiss
über die Finanzierung der Beteiligung der Schweiz
an den Forschungs- und Bildungsprogrammen
der Europäischen Union 1996-2000

vom 14. Dezember 1994

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Ergänzungsbotschaft des Bundesrates vom 24. Mai 1994l},

beschliesst:

Arti
1 Für die Beteiligung der Schweiz an den Forschungs- und Bildungsprogrammen
der Europäischen Union in den Jahren 1996-2000 wird ein Gesamtkredit von 554
Millionen Franken bewilligt.
2 Der Gesamtkredit wird wie folgt aufgeteilt: in Millionen Franken
a. noch nicht gedeckte Verpflichtungen bis Ende 1996 59
b. Beteiligungen an Forschungsprogrammen ab 1. Janaur 1997 397
c. Beteiligungen an Bildungsprogrammen ab 1. Januar 1997 78,3
d. europäische Hochschulinstitute (Stipendien und Beiträge) 2,3
e. flankierende Massnahmen im Inland 17,4

Art. 2

Die einzelnen Verpflichtungen für die Forschungsprogramme, die europäischen
Hochschulinstitute und die flankierenden Massnahmen im Inland dürfen bis zum
31. Dezember 1999, diejenigen für die Bildungsprogramme bis zum 31. Dezember
2000 eingegangen werden.

Art. 3
1 Der Bundesrat kann zwischen den einzelnen Positionen des Gesamtkredits nach
Artikel l geringfügige Verschiebungen vornehmen.
2 Der Bundesrat berichtet der Bundesversammlung jährlich über Freigabe und Ver-
wendung der bewilligten Mittel.
3 Vor Ende der Beitragsperiode führt der Bundesrat eine Evaluation der For-
schungs- und Bildungsprogramme unter besonderer Berücksichtigung auf deren
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Wirtschafts-
standorts Schweiz durch.
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Art. 4

Dieser Bundesbeschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem
Referendum.

Nationalrat, 4. Oktober 1994 Ständerat, 14. Dezember 1994

Die Präsidentin: Gret Haller Der Präsident: Küchler
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz
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